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II- 4q.f J der Beilagen zu den stenographisrnen Protokollen des Natinnalrates - . XIII. Gesetzgebungsperiode 
DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN \!ien, 25. August 1972>;. 

Zl. 6252-Pr.2/1972 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n 1. 

'62 jA.B.< 
zu ~~-1 jJ. 
Präs. MI.? 9. AuS. J972 

Auf die Anfrage der Abgeordneten W~elandnerund Genossen vom 
9.Juli 1972, Nr.701/Q", betreffend Erfüllung de.s Regierungs­
programmes, beehre ich mich mitzuteilen: 

·Kcnjunkcurgerechter Vollzug des Budgets ~~ 

Entgegen der bei Erstellung des Bundes~T0rans.chlages i,"orliegen­
den Prognose über die wirtschaftlich~ Entwicklung zeichnete 
sich im Laufe des Jahres 19~/'1 ein wesentlich günstigerer Ver­
lauf mit der Folge von hohen Mehre.innahmen gegenüber (lem Vor­
anschlag 1971 ab. Zu Jahresbeginn wurden daher 15 % der die 
investitionen betreffenden Ermessensausgaben gebunden. Da sich • 
gegen Ende des Jahres AbsCh\-vächungstendenzen in einigen Bereichen 
der wirtschaft zeigten, wurde diese vorläufige Ausgabenrück­
si:;eIJ_~ng zur Hälfte freigegeben. Der Rest wurde weitgehend den 
Rücklagen zugeführt. Die Rücklagendotierung aus dem Jahre 1971 
beträgt 1'5 Mrd. S. Zusammen mit Rucklagenresten aus den Vor­
jahren ergibt sich ein Rt.cklag,~nstand vo:'! 2 t 2Ylrd. S per 
31. Dezember 1971 • 
Nach den vorlälifigen Daten weist der im Inland nachfragewirksame 
Se.Ido mit + 1'8 Mrd.S einen antizyklisch wirkenden Üherschuß 
auf. Das tatsächliche Bruttodefizit beläuft sich 1971 auf 7'8 
11rd. S; unter Berücksichtigung der Scüiulden tilgung von 6' 1 Mrd. S 
beträgt das Nettodefizit 1'7 Mrd. S. 

Schvlerpunkt~ des Budgets 1?]2. 

~~!:~~~~g:.. 1.768 Mill .. S gegen 1 .. 395 Mill. S 1971; 
Steigerung um fast 1/3. 

Hochschulen: St.eigerung bei den wissenschaftlichen Hochschu­
len um mehr als 260 Mille S oder 14 %, im Sach­
aufwand eine Zunahne vön mehr als 30 %. 

662/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 12

www.parlament.gv.at



- 2 -

Steigerung um fast 2 HiaQ S 

Wasserwirtschaftsfonds: . ---------------------- Bundesbeltrag von 23 Nill.So 1971 um 

Fremdenverkehrs-
f2E~~~~gg~ _____ _ 

Landwirtschaft: ---------------

Straßenbau: -----------

'+7 Hillo S' auf rdo 70 I'lillo S im BVA 1972 
erhöht; Haftungsrahmen auf 1 Miao S erhöhto 

Steigerung um mehr als 50 %0 

Erstmals Bergbauernsonderprogramm mit 

300 f1ill. S .. 

Steigerung um nahezu 700 Hillo So 

Konjunktur~erechter Vollzug des Budgets 1972& 

Auch für das laufende Jahr ZE. ichne\; sich eine "\'lesentlich günsti­

gere wirtschaftliche ~nhvicklung ab, ~üs bei der Budgeterstel­

lun~ für -1972 ~Toraus ~usehen VJ'ar. So ill"lL8ten sich die Be:!:.ühungen 

der Bundesregierung darauf konzentrieren, den VollzU3 ~8S Bund8s~ 

haushaltes 1972 wiederum konjunkturgrecht, also in restriktiver 

HandhCtbung, zu gestalteno Daher vrnrden zu J8.J.'lresbeginn gleich­

falls 1.5 % der Ermessenscusgaben gebunden, um auch 1972 in der 

anh'altenden guten wirtschaftlichen Entwicklung keine zusätzli"': 

ehen Impulse mit der Folge überhöhter Preissteigerungen auszu­

lösen .. Die voraussichtlicb anfallenden 11ehreinnahmen in einer 

Größenordnung VOl: 2-3 Nia~ S sollen u .. ao zum Teil zur Verringe­

rung des Bruttodefizits j zum Teil auch für eine vorzeitige 8chul­

dentilgung herangezogen "'lerdeno Auch die RücklagenpolitiJ,< wircl -

smvei t möglich ... auf die Konju:nkt-ursi t" • .lation Bedacht zu nehmen 

habeuo 

In den 60iger Jahren ist die Staatsschuld zum Teil rascher ge­

stiegen als das Bruttonationalprodukt 0 Der Beirat für 'clirt­

schafts- lmd Sozialfragen trifft in den Vorschauen als ökono­

misch ~lertretbare Anna1>ne eir._8 Proportionalentl!!icklung zwischen 

Staatsschuld und Bruttonationalproc1ukt" Selbst diese Annahm<~ 

scheint den Beirat in einer gegenvlärtig sich äußerst dynamisch 

entvlickel ten \lirtschaft problematisch, da eine 'proportional zum 

Bruttonationalprodukt sich aUS1rlei tende Staatsschuld zusätzliche 

Inflations impulse' bei:rlhal ten könnte ~ 

Schon in der Budgetrede vom 2000ktober 1970 als auch in der R8-
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gierungserklärung vom 5.November 1971 w~rde ausgesprochen, 
daß ein KonsolidierungsprozeB hinsichtlich der SchuldenLJ.t­

wicklung in die "lege zu leiten ist" 
Beim Vollzug des Budgets 1970 gelang eine Reduktion des mit 
8,9 ~1ildo S \Teranschlagten Abganges auf 7,2 !1lld. S. \rleiters 

gelang es - v-liederum in. Vollzug des Budgets '1971 - das tat-· 
sächliche Defizit um rd. 2 MIld" S gegenüber dem veranschlag­

ten Defizit von 9 18 auf 7'8 Mlldo S zu reduzieren. Infolge der , 
günstigen EinnClhmenent\vicklung 1971 wurden zusätzliche S0hulden­

tilgungen i~ größeren Ausmaß vorgenommen. 

Längerfristige BudgetpolitJik und Investitionsprogramm 

Soll die Finanzpolitik mit größtmöglicher Sachlicrticeit erfolgen, 
benötigt sie längerfristige Orientierungsbcholfeo Für ~en Zeit­
raum von 1971 bis 1980 \~llrde ein langfristiges Investitionspro-' 
gralliffi 2~stellt, welches Ausgaoen für Investitionen, Investitions­
fördpru:!:.gen une"'. Liegenschaftser\ierbe jener Ressorts enthält, für 
die mehr als 20 Mill. S im Bundesvoranschlag 1971 v'~rgesehen 

waren. Ferner sind darin .ausgaben für die Forschungsförderung, 
für die Wohnba1.lförderung und für den \.-lasserviirtschaftsfonds en~hal­
ten.' Insgesamt sind ca. 300 I1rdo S für den ervlähnten Zeitraum 
vorgeseheu5 Neben der durch dieses Programm verbesserten Grund­
lage für vdrtschafts- und gesellschaftspolitische Ents~heidungen 
wird durch die Einteilung des Investitionsprogrammesin ein 
Basis-Invest.itionsprog~~mm, ein Konjunkturstabilisierungsprogram~ 
und in ein Kon~tml_:turbelebungsprogramm eine effizientere Steue­
rung der konjunk'iurellen Entwicklung möglich sein. Im Basis-In­

vestitionsprogramm sind Jene Investitionenenth~lten, die vor­
dringlich vorgenommen werde:'l müssen (z.B~ ber~it!'l in .Angriff genom­

me~e Inves~itionsvorhaben, Investitionen .qUS gesetzlichen Ver­
pflichtungen, sachlich unaufschiebbare Investitionen). Als Grund­
lage dienen 85 % der im B~~desvoranschlag 1971 enthaltenen 1n­
vesti tionsausgaben" Das Kon,junkturste.bilisierungsprogramm hat die 
restlichen "15 ~~ der im Bundesvoranschlag 19-71· enthaltenen Aus­
gaben zum Geg>311stando Es enthält jene Ausgaben, bei denen Kür­

zungsmöglicl1.kei ten bestehen bzw" eine Verschiebung des Zei t­
punktes der Ver\·lIirklichung vorgenommen werden kann, \venn dies 
aus stabilitäts~olitischen G-ründen erforderlich ist. Zur Be-
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kämpfung von Rezessionen soll das Konjunl~turbelebungsprogramm 

dienen, welches zusätzlich 15 % der im Bundesvoranschlag 1971 
vorgesehenen Investitionsausgaben beinhalteto Es enthält solche 
Investi tionsprojekte 7 d.ie rasch in Angriff genommen v/erden 
kÖlli~en und welche jenen Projekten entsprechen, die im Konjul~tur­

ausgleichsvoranschlag vorgesehen sindo Das Investitionsprogramm 

wird entsprechend neuerer Informationen jährlich revidiert. 
Neben dem langfristigen Investitionsprogramm wird derzeit in 
Österreich die Erstellung eines mehrjährigen Finanzplanes 

vorbereitet" 
Sowohl die mittelfristige Finanzplanung als auch das länger­
fristige Investi tiOL\s:prog:-camm sind in dem neuen Haushal"'vsgesetz, 

vlelches im Entwurf im l!'ine.nz:'!l:.i.nister>ium bereits fertig ist, 
zwingend vorgeschrieben~ 

Ne"L:.21.:'. ,Finanzausp;le-i eh 

Es sei ergänzend zu den Au;:führungen in der Regieruul:;serklä- ;, ; 
rung rls.rauf ve:n,riesen, daß vor kurzem die Verhandlungen übt.~· 
einen ueuen läl1gerf:. ... istigen Finanzausgleich (für 6 Jahre) 
z1"ischen Bund, Ländern und Gemeinden erfolgreich ab3eschlossen­
vierden konnten~ 

Umsat zs~teueJZ.' . FamiJ-ier~laste}lausgleich , 
Einkommens,teuer 1 Gew§:rbesj:J:::yer und Gebührengesetz 

Der Nationalrat hat am 15qJuni 1972 das Bundesgesetz über die 
Besteuerung der Umsätze (Umsatzsteuergesetz 1972), BGBI.Nr. 
223/1972, sowie Q9..S Bundesgesetz über die Einführung des Um­
satzsteuergesetzes 1972. J3GB1.Nr. 22L~/1S72, beschlossen. Dqmi t 
erscb:)int das auf die Ersei;r,.;ung des bisherigen Ums2.tzsteuer­
systems durch das System der sogenannten ':f"1ehrwertsteuer ge-r'ich­

tete Vorhaben aus der Regierungserklärung vom 5.November 1971 
vclI erfüllt. 

Durch das Bundesgesetz .om 9o.Juli 1972, mit dem das Familien-­
lastenausgleichsgesetz 1967 geändert wir~, \vurde ab dem Schul~ 
jahr 1972/73 das Vorhaben, unentgeltliche Schulbücher für e.lle 
Schüler bereitzustellen, verwirklicht. 
Darüber hinaus vrurden mit demselben Ge3e-:';z 'die bereits von der 

früheren Bundesregierung eingeführten Schülerfreifahrten und 
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die Schulfahrtbeihilfe ausgeweitet~ qualitativ verbessert 

und leichter administrierbar gC'!l.acht. \riei ters vrurde die An­

spruchs voraussetzung auf Familienbeihilfe für Pflegekinder 

verbessert 0 

Durch das Bundesgesetz vom 2 0 Dezember 1971, BGBl .. Nro460, vrurde an 

Stelle des bisherigen steuerfreien Betrages anläßlich der Haus­

standsgrÜlldung für Personen, die nach dem 31012.1971 eine Erst­

ehe eingehen, ein Abgeltungsbetrag von je S 705000-' zusammen 

also S 15.000,,-~ eingeführt" 

Auf die Einkommensteuerreform zum 1.101973 \'lird schon im Kr-.len­

derjahr 1972 eine Vorleistun.g erbracht. Durch das Bundesgesetz 

vom 146661972, BGBl~Nro222, über die Ermäßigung der Einkommen­

steuer bZVf .. Lohnsteuer für das Kalenderjahr 1972 \'fird bei un­

beschränkt steuerpfli~htigen ?ersonen die Einkommensteuer bzwo 

die TJohnsteu.er für elie .zvieite Hälfte eies Kalenderjar.res 1972 

um den Betrag von S ,000- gekfirzt. Darüber hinaus \'lUrCe die 

Pcli-cikerbestet:.erung neu geregelte 

Der Ent1'rurf für ein Einkoffilllensteuergesetz 1972 befindet sir..h 

derzeit im Begutachtungsverfe..hren u.nd "Iird im Oktober d .. tT. der 

parlamenta:d. schen Behandlung z-ügefiibr-c "verden ~ Vorgesehen ist 
• 

dabei u ~ a. die Einführung der lndi vidualbesteueru_ng, eine Neu-

regelung der Sond:rausgaben, eine vleitere Tarifsenkung unter 

gleichzeitigem Erse'L;zell v8!"'sc::"iedener Freibeträge durch Steuer­

absetz.beträge, die Einführung ~;on Steuerabsetzbeträgen fHr Ar­

bei tnehmer und Pensionisten, sowie v{ei tere Steuerbeglinstigtlilgen 

fü·r betriebliche Investitionszvlecke und für die private Ver­
mögensbildung. 

Außerdem vmrden der Er.t\"rurf eines Bundesgesetzes) mit dem das 

Ge:-/erbesteuergesetz '195~' geändert wird (Gewerbesteueränderungs­

gesetz "1972), sow'ie der Entwurf eines Bundesgesetzes , mit 0ei11. 

das Körperschaftsteuergesetz 1966 geEindert wird (Körperschaft­

steuergesetznovelle 19?2) zur Begutachtung versendeto Beide G-e­

setze:n:G-r,'lÜ.1-"'fe dienen im ~':ess:ntlich9n dem Ziel, eine Steuerer-· 

mäßigung in diesen Bereichen herbeizufilllreno 

Im Zusammenhang mit der Erstellung eines Bruttotarifes befind.en 

sich der Entv-rurf des Bundesgesetzes über die Zuweisung ':Jon Er­

tragsanteilen der :F~inkomme.usteuer für ~v{ecke der l,lohnbauförderung 

und des J?amilienlastenausgleiches so1tlie der Entvru.rf eines Bund'(!ö-

, 
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gesetzes, mit dem das Katastrophenfondsgesetz neuerlich ge­
ändert wird, im Stadium des Begutachtungsverfahrens. 
Die Erhöhung aer Familienbeihilfe um 20 S monatlich für jedes 
Kind ab 1.Jänner 1973 und um weitere 10 S monatlich für jedes 
Kind ab 1.Jl1li 1973 sowie eine Anbebung der Familienbeihilfen­
sätze für behinderte Kinder ist in Aussicht genorumen. Ein 
diesbezüglicher Gesetzentwurf wird im Herbst ausgearbeitet und 
von der Bundesregier~ng zeitgerecht dem Nationalrat zugeleitet 
werden. 
Im Si::me (i.er in der Regierungserklärung des Herrn Bundeskanzlers 
angekündigten Neuordnung des Abgabenrechtes wurde der Entwurf 

eines Gebührengesetzes ausgearbeiteto 

Förderung d}T' längerfristigen Fremdfipan7/ierl"'..n.g 

De-r Not1tlendigkeit des Ausballes bestehender Einrichtungen zur 

läng~i.·fristigen Fremdfinanzierung '\'ro..rde dureil die mit Bundes­
ges~t~ vom 2. '1201971, BGBl.Nr. 461, erfolgte Novellierung des 

Entwicklu~gs- und Erneuerungs-Fondsgesetzes insow6it Rechnung 
getragen als 

dem Kreditgeber das wahlrecht der Besicherung seines Kredites 
; 

zt"lischen höchstens 85 v.H. der Kreditsumme zuzüglich Zinsen 
und Kosten oder voller Höhe der Kreditsumme ausschließlich der 
Zinsen und Kosten eingeräumt wird; 

- der B-ünc1esminister für' J?inanzen ermächtigt l..rorde, n.2.mens des 
Bundes' für KreditopGrationen inländischer Kreditunternehmungen 
Haftungen :i n T:'0rm von Garantien zu übernehmen, \''lenn der Erlös 
dieser Kredi t~perationen zur Finanzier .... ~ng von Inve.sti tibnen 1 

im Sinne dieses Bundesgeset zes ver\1endet "li::::-d und die Kredite, 
zu deren Finanzierung der Erlö s der KJ. ... edL::opcrati_onen dient, 
durch sille Ausfalls bürgschaft gemäß § c1 Abs. 1 dieses Bundes­
gesetzes gsdeckt werden; 

der ErwerL von Einzelunternehmungen oder einer Beteiligung 
8...1'l einer Kapitalgesellschaft, einer offenen Eand&lsgesell­
schaft cde~ einer Kommanditgesellschaft im Inland oder Aus­
le.nd ermöglicht wird; 

- im Interesse des Umweltschutzes auch Investitionen zur Durch-. 
fühcung gesetzlich oder behördlich verfügter Schutzmaßnahmen 
durch den E~t;dicl~lungs- und Erneuerungsfonds gefördert v/erden 
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köIlllen und 

die grundbücher lichen Eingaben und die Eintragungen für vom 
Entwicklungs- und Erneuerungsfonds verbürgte Kredite von den 

Gerichtsgebii."'rrr'en befreit vrurdeno 

\.Jährungs - und kreditp<2...1i Gis che Maßnahmen 

Im Verlaufe des Jahres 1972 wurden im Hinblick auf die Konjunk­

turlage im Zusammenwirken zwischen dem Bundesministerium für 

Finanzen, der Oesterreichischen NationalJank und dem Kredit­

apparat folgende stabili täts2':'örderndb Maßnahmen getroffen: 

- im Februar und Juli 1972 \.<JUrden vom Bundesministerium für Finan­

zen zwei Bundesobligationen-AnVühen von je1 :t1rdoS begeben, 

die: cl ~r Kr(~~.i tapparat übernommen hat" Das Bundesministerium für 

Finanzen ließ sich hiebei von dem Bestreben leiten, diese 2 Mrd"S·, 

sQT,vei t es die Kaseenlage UE.S B:. .... ndes ge~ lIattet, bis J'3.ilresende 

bei der Oesterreichis':hen NatJ.c:'1albauk zu halten und damit still­

zulegen; 

- in diesem Zusammenb.eng ist auch dL" Bindung von 15 % ci.ar Er­

messenskredite zu ervläJmen sor,~-ie daß der Konjunkturausgleichs-

haushaI t nicht in Kraft ge~:~:tzt ivu.rde; 

- ferner hat das Bundesnünisterium für :E'inanzen mitWirkung vom 

1.201972 im Rahm(:~n der mit dep. Kreditunternehmungen bestehenden 

Krediclwnt::r:ollabkormllcn \rerainoar-t, daß d.er sogenannte Kredi t­

plafond um 2 % gesenkt vriro.) 0. .. 11. 0' daß die Krediterteilungs­

möglichkeit zui'olge dies~r tIaßnahme um rund 1 l'1rdoS einge­

schränkt wurdeo 
- Äuch die OesterreiGnische Nationalbank hat im Sinne dieser Be­

mühungen Kasse~schelne lm Nominale von 3 Mrd.S begeben, die 

von. den Geldinst-i tu ten übr;;.".':'nommen vmrclen, sowie die Mindest­

reservesätze erhöhti; 

- ferner hat sich der ~~editapparat ye~9flichtet, 'in der Zeit 

~rom 3.Juli bis 28.Dezember 19'72 den Gegen~'lert von 1,5 YlI'd.S 
~ m A'1 Ci 1 "'''''d "" yOranJ- ~ ""ell· . ..L. 44c.,;;)._CUJ. i'1~l. ~ .Ji;-..l •. j . 

- die Gel tungs'iaue.r' des z~'fischen d.er 06::Jterreichischen National­

bank und dem Kredit::-lppara.t abgeschlossenen Gentlements Agreements 

vorn 17 .. 8 ~ 1971, vJcJ.ches eine Lil}uiditätGbeschaffung aus dem Aus­

land durch iI1.1äll..J.i.sc:t.G Kreditunternehmungen verhindern soll, 

\rurde bis 31 "Dezember 1972 verlängerto 
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Die Entw~rfe für ein Kreditwesengesetz und eines Bundesgesetzes 

über die Neuordnung des Sparkassf"1.\'!esens befinden sich in ab­

schließender Ausarbeitung und sollen im. Herbst 19'72 zur Be;~:;ut­

achtung ausgesendet werdenc 
Die Unternehmerfinanzierung soll durch die GrÜlldlmg einer Kapi­

talbeteiligungsgesellschaft seitens des Kreo.i tapparates erleich­

tert werd.en. Zur Förderung dieses Vorhabens ist ein Bundesgesetz, 

mit welchem das Risiko der Kapitalbeteiligungsgesellschaft durch 

die Übernahme eine:;.: Bundeshaftung eingesGhränkt werden soll, in 

Ausarbeitung, das gleichfalls im Herbst 1972 zur Begutachtung 

ausgesendet l'1erden sollo 

Um das Kontensparen weiter zu fördern - in der Zeit vom Oktober 

1971- bis Ende Juni 19'72 st:.eg das Sparvolum.en von. 146 1 3 Ylrd.S 

um 12 t 6 YJ.rd. Sauf 'i 58 1 9 t1rd ~ S -, soll • .1as Prämiensparförderungs­

gesetz veitgeheno. verbessert \'Jerden, und zV.Jar durch eine höhere 

Verzinsung der Ein.lage~_~ und einer ldirzeren Ansparzeit 0 :Bin ent­

sprechender Gesetzentwurf ist in Ausarbei~~ngo 

För5ieI" .. l.ng der Expo;jJwirts.chaf~ 

Zur Förderung der österreichischen Exportvrirtschaf-;; \lrurden weitere 

geset'zliche Haßnahmen durch die IiTovellierung des Ausfuhrftderungs­

gesetzes unct Erlassung einer Ausfuhrförderungsverordnung 1972 ge­

troffen. Die I.<lichtigsten PUlü<;:"te dieser Novelle sind: 

- Erhöhung (les Haftungsrahmens vlJn 25 11rd .. S auf 35 Ylrd.S; 

- Verbilligung der Kreditkosten für Cl.ie Exporteure durch WegfQll 

der Gebühr für Wechsel, die zur Erleichterung der Finanz~erung 

im Rahmen des AU8fu~~förderungsverfahrens begeben werden; 

- der EJs.."Porteur kann nunmehr zugleich mit dem .A...."Yltrag auf Garan­

tit-~überna..~me auch den'en Aüsdehnung auf das Kursrisiko beantragen .. 

Außenhandel1;1Dol i tik. - Europäische Integration 

Nach langjährigen Verhandlungen 'trurden am 22.Juli 1972 in Brüs[HJl 
die Interimsabkommen und, die Grloba1abkommen Österreichs mit der EIJG 

und mit der EGKS unterzeichuet~ Die Entwürfe der erforderl~chGn 

Durchführungsgesetze hiezu (insbesonde::c'e Z'.,ll- und Ursprungssek'cor) 

werc.en derzeit vom Bundesmini.sterium für Finanzen ausgearbei tet. 

Die Interimsabkornmen sollen bereits am 1 ~Oktober 1972 und die Glo-· 

balabkommell am 1 .. Jänner' 1973 in, Kraft treton. 
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Durch das IIBundesgesetz vom 19.Dezember 1970 über zollrechtli­

che Maßnahmen gegenüber' Staaten, Gebieten und Gebietsteilen, a~f 

die die Bestimmungen des GATT nicht ange\'lendet werden 11 (EGBl.Nr. 

419/1970), werden bereits mit Wirkung vom 1.Jänner 1971 die ver­

tragsmäßigen GATT-Zollsätze in der jeweils geltenden Höhe auch 

auf jene T ... laren ange'rrendet, die aus Ländern stammen, denen Öster­

reich diese Zollsätze nicht auf G7ünd des GATT~Abkommens oder 

zweisei tiger ZVf".schenstaatlicher Vereinbarungen eingeräumt hat 

(d.h 0 \'leltvlei te An'\ATendung der GATT-Zölle). 

Entwicklunß:~hilfe 

Auf Gruno. des IIBundesgesetzes vom 14. l"lärz1972 über die Gewährung 

von Vorzugszö1len (Präferenzzollgesetz) ", BGBI.Nr" 93/1972, 1rT~rden 
Waren aus Entwicklungsländern seit 1.April 1~72 zollbegünstigt ab­

gefe:r-tir.;t. :Das Z.1'31 dieses Ge['~tzes besteht darin, durch eine 

präferor..z.iell(:> '301lbehandlung von Waren, die aus Env.'licklungsländern 

stammen, die Exporterlöse dieser Länder zu erhöhen u~d dadurch 

ihre Indust1.':"alisierung zu fördprn sowie ihr \..j±:rtschaf,ts~lachstum 

zu bescnleunigen. 

Das li.J3undesgesetz vom 14"l"lärz 1972 über die zollfreie oder zoll...; 

ermäßigte Einfuhr von handvverklich hergestell teD. Waren zur För­

derung der Handelsbeziehungen mit den Entwicklungslä!ldern", BGBl~ 

Nro 9L~/'1972, '.velches am '1oApril 1972 in Kraft getreter. ist, sieht. 

die Möglickkeit vor, die zollermäßigte oder zollfreie Einfuhr hand­

werklich hergestellter \-13.ren zur Förderung der Handelsbeziehungen 

mit Ent,.,,,.icklul1g.::;lr::ldern unter gewissen Voraussetzungen zuzulassen 

(Ra.hmengesetz, durch Veror'clnungen noch zu I-c6.1isieren) .. 

Das Bundesministeriuill fiir Fin.anzen veranstaltet bRreits seit 

6 J ciliren jälJ.rlich einen SpeziaJ.2.usbildungskurs für Zell beamte aus 

Ent'lvicklungslioindern. Die Kursdauer bet;rägt' drei 110nate "wobei das 

Teilnahmeintert:'sse seitens der Ent ... -:icklungsländer in quan-ti tativer 

Hinsicht noch immer sehr au[~geprägt ist, obwohl be:::-eits der 

7. S:;;ezialauRbildungskurs für dieses Jahr vorgeseh~n ist;. Mit 

Ausnahme der H,('l.sekosten vferden die Ausbildungs- und Aufenthalts­

kosten der o.usl~ndischen Zoll beamten aus Entwicklungsländern aus 

österreichischen BlJ.dgetmi tteln getragen. 
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Vermö~e~sverhandlungen 

Der Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Volksrepublik 

Polen zur Regelung bestimmter finanzieller Fragen ist am 6.0kt.1970 
unterfertigt worden. Um die Zeit bis z~::. seinem Inkrafttreten zu 

nützen, ist zur zv;ischenzei tigen Erfassung vermög~nsrechtlicher 
J\..nspruche österreichischer Staatsbürger gegenüber der Volks- ... 
republik Polen das IIAnmeldegesetz Polen" ausgearbeitet '.lTordeno 

Seit Inkrafttreten des Anmeldegesetzes Pden (Bundesgesetz vom 
17. Juni 1971, BGBl.Nr. 235) sind berei'~s mehr als 600 Anmeldungen 
eingelangt und in Bearbei tu.:.::g gE."uomID0n v'lOrden. Der EntvlUrf für ein 
GesetzAgemäß welchem die von der Volksrepublik Polen zur Verfügung 
gestellte Globalsumme zur Leistur..g gelangen soll, befindet sich 
in Ausf".<rbei tung ~ 

Die Vermögens verhandlungen mit der Republik Italien haben zum Ab-. 
schluß eines Vermögensvertrac:,::;s 6eführtot .0er Vertrag i pt am 
17 ~Juli 1971 unterfertigt und irr Feber f..ieses Jab~'es der geschäfts­
ordnungsmäßigen Behandlung dUI'ch den Nationalrat und Bundesrat 
zugef'iilirt worden. Sein Inkrafttreten. hängt vom Zeitpunk~ des Aus- . 
tausches der Ratifikationsurkünden ab. Die zur Durchführung dieses 
VertFages erforderlichen Gesetzesentv.rürfe befinden sich im Be- . 
gutachtungsverfahren. 

Die Verhandlungen zwischen der .Republik Österreich und der Ara­
bischen Republik Ägypten betre die Entschädigung österreichischer 
Interessen haben zum Abschluß eines Abkommens/geführt, das am 

. j 

23. DeZember 1971 un-cerzei,chnet v/orden ist. Das Abkommen ist im 
Hai dieses Jahres dem Natj.onalrac zur g;:;s('; . .Läftsordnungsmäßigen 
Be:llaridlung vorgelegt \fJOrden • 

Bei den Vermögehsverhandlungen mit der CSRR ist insoweit ein Fort­
schl::" tt erzielt "'Torden ~ als über vlesentliche Teile des iTortlautes 
eines allfälligen Vertrages eine üb~rAinst'immende Auffassung er­
zielt wurde ~ Zu keiner Annäherung ist 8S insbesondere ül;er die 
von csl. Seite zu leistenden Barzahlungen sowie die Zahlungsmo-
cl 9.1 i ti:itjen und damit zu.sammen:längend iiber den Umfang der ös.ter­
reichischen VcrmöGenschaften, Rechte UJ.:J. Interessen, die entschä­
digt v18rden sollen, gekommen 0 

Die Bemühungen der Bundesregien'mg, auch noch andere offene Ent­
schä~ig~~gsfragGn einer abschließenden Regelung zuzuführen, sind 
in der Regierungserklärung nicht besonders erWäbjlt worden. Mit 
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Ministerratsbeschluß 'wurde ein Ausc-;chuß ins Leben gerufen, der 

sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen hat .. 

Pensionsang~leger1 ... 'lei teIl 

Inder Regierungserklärung \\'1J.rde in A-c"ssicht gestellt, als Be­

gleitmaßnahme zur Durchführung des z\\I'ischen dem Verhandlungs: 

komitee der Gebietskörpe:schaften und dem Verhandlungsausschuß 

der vier Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes am 2eSepto1971 

vereinbarten Bei":ooldungsU,bereinkommens Vil' .... sorge für die Ruhe­

gemlßfähigkei t bestimmter Nebeng3büh~'_'en zu treffeno Diese An;.. 

kündigung in der Regierungserklärung ""m.rde durch das Nebenge­

bührenzulagengesetz, BGBl.Nro485/1971, das mit 1 0 Jänner 1972 

in Kraft getreten ist, ver~Ti:rklicht" 

Auf dem Gebiet des Dienst- und Besoldungsrechts wurden die in 

der RegierungsE' .... klärung in Au:.:::sicht gesteJ.lten Maßnahm::.n zur 

Durchführung des bereits genann::en Besnldungsübereinkommens eben­

falls vervürklicht 0 Die etapPE.tJ.I,veise Realerhöhung der Bezüge. sowie 

die angekündigte gesetzliche rundier~~g des Anspruches ~l~f eine 

gerechte Abgel t'clng von Überstunden u ... '1d anderen Nehrleist"ungen 

hat in den Gesetzesoeschlü.3sen des Nationalrates vom 140Juni doJo, 
• 

betreffend die Dienstpragmatik-Novelle 1972, BGBl$Nr~,213~ die 

24 .. Gehaltsgesetz-Novelle, BGI31.Nr~ 214, und die 20oVertragsbe­

diel~stetengesetz-Novelle, BGBloNr. 215, den Niederschlag gefunden. 

Was d.ie in Aussicht gestellte \Jertsicherung der Bezüge betrifft, so 

vrurde dafür in der Verordnung der BunJ.esregierung vom 30.Hai 1972, 

BGBl.Ur. 188 (Teuerungszulägenver,")rdnung 19)2) vorgesorgt • 
..••• t.. .• 

Pre,isPolitJ1s. 

Hi,nsichtlich der Preispolitik ist auszuführen, daß s('i tens des 

Bund~sministeriums firr Final~zen nebe~ konj~rL~turberuhig8nden Maß­

nahmen, ,,.lie z.B a Bildung von Rücklae;en, Senkung de.s im Inland nach­

fragewirksamen Defizits:, Stillegung dee Liquiditätsüberhanges des 

K::>~d:_tapparates auf Grund einer Vereinbarung mit der Oesterreichi­

sehen i{ation8.1bank~ vor: allem gezielt~ 7.011-- und Ausgleichsteuer­

senkungen getroffen. und laufe:J.d verlängert vrurdeno Bei wichtigen 

Nahrungsmitteln, Textilien, J:Iöbeln~ ~aushaltsartikel sowie bei 

gelf,Te:r:olichen U:.'1d indu.striellen V0rpruclUkten wurden die Eingangs.;., 

abgaben kräftig gesenkt. Diese l'1aßna..'1men 1,rurd€:o.1. zuletzt im Bereich 
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der Ausgleichsteuer durch Verordnung des Bundesministeriums für 

Finanzen vom 23. Mai 1972, BGB1 .. Nr o 158/1972 sowie durch Erlaß 

" I 
i 
~ 

des Bundesministerh:~ms für J?inenzen, Zl 0 210.600-13/72, hinsicht­

lich der Zollerm.äßig;ungen erne'l::- bis 31" Dezember 1972 erstreckt" 

Außerdem erfolgte mit Verordnung vom 28. Juni 1972, BGBl .. Nr.237/1972 
zur Entschärf"ung der angespannten Fleischpreissituation eine 

F'rei8tellung von Importen von gefrorenem Rindflei.s~hvon der 

Ausgleichsteuer. 

Einfluß a1)~ die Preisgestaltung hatte auch die Einräumung von 

Zollfreikontingenten für neizöl und die Au'fhebung der 10 %igen 

Sonderabgabe für PKw ab 19716 
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